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Aufgrund des § 28 Abs. 4 Satz 2 und des
§ 46 Abs. 3 des Hessischen Besoldungsge-
setzes vom 27. Mai 2013 (GVBl. S. 218,
256, 508), zuletzt geändert durch Gesetz
vom 6. September 2019 (GVBl. S. 232), ver-
ordnet die Landesregierung:

Artikel 1

In § 12 Satz 3 wird die Angabe „2019“
durch „2021“ ersetzt.

Artikel 2

Diese Verordnung tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

442 Nr. 30 – Gesetz- und Verordnungsblatt für das Land Hessen – 27. Dezember 2019

Erste Verordnung
zur Änderung der Hessischen Verordnung über die Gewährung

von Leistungsanreizen und zur Anerkennung besonderer Leistungen
(Hessische Leistungsanreizeverordnung – HLAnreizV)*)

Vom 16. Dezember 2019

Wiesbaden, den 16. Dezember 2019

H e s s i s c h e  L a n d e s r e g i e r u n g

D e r  M i n i s t e r p r ä s i d e n t D e r  M i n i s t e r  

B o u f f i e r d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  Sp o r t  

B e u t h

*) Ändert FFN 323-161
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Aufgrund des § 69 Nr. 4 des Hessischen
Brand- und Katastrophenschutzgesetzes in
der Fassung der Bekanntmachung vom 
14. Januar 2014 (GVBl. S. 26), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 23. August 2018
(GVBl. S. 374), verordnet der Minister des
Innern und für Sport:

§ 1

Objektliste

Die nach § 2 Abs. 1 zuständigen Stellen
sind verpflichtet, Objekte nach Anlage 1 zu
erfassen und eine Liste über die der Gefah-
renverhütungsschau unterliegenden bauli-
chen Anlagen nach § 15 Abs. 1 und 2 des
Hessischen Brand- und Katastrophenschutz-
gesetzes (Objektliste) zu führen.

§ 2

Zuständigkeit

(1) Zuständig für die Gefahrenverhü-
tungsschau sind

1. in Gemeinden mit Berufsfeuerwehr de-
ren Leiterin oder Leiter,

2. in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr,
soweit sie ein eigenes Bauaufsichtsamt
haben, die Stadtbrandinspektorin oder
der Stadtbrandinspektor oder die Leite-
rin oder der Leiter der Feuerwehr,

3. im Übrigen die Kreisbrandinspektorin
oder der Kreisbrandinspektor.

(2) Den nach Abs. 1 zuständigen Stellen
wird für die Aufgabe der Gefahrenverhü-
tungsschau fachlich qualifiziertes Personal
zugeordnet. Fachlich qualifiziert ist, wer die
Fortbildung zur Sachverständigen oder zum
Sachverständigen der Feuerwehren für vor-
beugenden Brandschutz in Hessen oder ei-
ne gleichwertige Qualifikation nachweisen
kann. Die nach Abs. 1 zuständigen Stellen
haben die notwendige Aus- und Fortbildun-
gen des zugeordneten Personals sicherzu-
stellen.

§ 3

Durchführung

(1) Die Überprüfung eines Objekts richtet
sich nach Anlage 2; innerhalb des Prüfungs-
umfangs kann sie stichprobenartig erfolgen.

(2) Die Gefahrenverhütungsschau soll
den Betroffenen nach § 15 Abs. 3 des Hessi-
schen Brand- und Katastrophenschutzgeset-
zes mindestens zehn Arbeitstage vor ihrer
Durchführung angezeigt werden; die Betrof-
fenen oder deren Vertretung sind nach Mög-
lichkeit hinzuzuziehen. Die Frist des Satz 1
gilt nicht, wenn eine Erkenntnis ein soforti-

ges Handeln notwendig erscheinen lässt. 
§ 15 Abs. 4 des Hessischen Brand- und Ka-
tastrophenschutzgesetzes bleibt unberührt.

(3) Im Rahmen der Gefahrenverhütungs-
schau ist die Einsichtnahme in die Prüf- und
Wartungsberichte von Sicherheitseinrichtun-
gen und überprüfungspflichtigen techni-
schen Anlagen und Einrichtungen zu gewäh-
ren.

(4) Festgestellte Mängel sind zu doku-
mentieren. Die Beseitigung der festgestell-
ten Mängel ist unter Fristsetzung anzuord-
nen und zu überwachen. Nach Ablauf der
Mängelbeseitigungsfrist kann eine Nach-
schau durchgeführt werden. Die Abs. 1 und
3 gelten entsprechend.

(5) Über die Durchführung der Gefahren-
verhütungsschau ist eine jährliche Statistik
nach Anlage 3 zu erheben, die bis zum 
31. März des Folgejahres an das Dezernat
Brandschutz des zuständigen Regierungs-
präsidiums zu senden ist.

§ 4

Beteiligung anderer Stellen

(1) Der unteren Bauaufsichtsbehörde,
dem Regierungspräsidium und der Feuer-
wehr in Gemeinden ohne Berufsfeuerwehr
und ohne eigenes Bauaufsichtsamt ist eine
Gefahrenverhütungsschau entsprechend § 3
Abs. 2 anzuzeigen und Gelegenheit zur Teil-
nahme zu geben.

(2) Bei Bedarf sind andere Behörden
oder sachkundige Stellen zu Gefahrenverhü-
tungsschau hinzuzuziehen.

(3) Über den Prüfumfang der Anlage 2 hi-
nausgehende augenscheinliche Mängel
sind, soweit dies zur Abwehr von Gefahren
für Leben, Gesundheit, natürliche Lebens-
grundlagen oder von schweren Nachteilen
für die Allgemeinheit notwendig ist, der je-
weils zuständigen Behörde schriftlich mitzu-
teilen.

§ 5

Gefahrenverhütungsschau 
in Betrieben mit Werkfeuerwehr

(1) In Betrieben mit Werkfeuerwehren im
Sinne des § 14 Abs. 1 oder 8 des Hessi-
schen Brand- und Katastrophenschutzgeset-
zes kann die für die Gefahrenverhütungs-
schau nach § 2 Abs. 1 zuständige Behörde
im Einvernehmen mit dem für die Anordnung
oder Anerkennung von Werkfeuerwehren
zuständigen Regierungspräsidium die Lei-
tung der Werkfeuerwehr mit der Durchfüh-
rung der Gefahrenverhütungsschau beauf-
tragen.

(2) § 2 Abs. 2, § 3 Abs. 1 bis 4 und die 
§§ 4 und 6 gelten entsprechend; § 3 Abs. 5
gilt entsprechend mit der Maßgabe, dass die
Leitung der Werkfeuerwehr die jährliche Sta-

Verordnung
über die Organisation und Durchführung der

Gefahrenverhütungsschau (Gefahrenverhütungsschauverordnung – GVSV)*)

Vom 17. Dezember 2019

*) FFN 312-26

Anlage 1

Anlage 2

Anlage 3
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tistik an die nach § 2 Abs. 1 zuständige Be-
hörde zu übersenden hat.

(3) Die nach § 2 Abs. 1 zuständige Be-
hörde ist über die ordnungsgemäße Durch-
führung der Gefahrenverhütungsschau und
über deren Ergebnis zu unterrichten.

§ 6

Durchführungsintervall

Die Gefahrenverhütungsschau soll alle
fünf Jahre durchgeführt werden. Sie kann
anlassbezogen auch außerhalb des Durch-

führungsintervalls durchgeführt werden, ins-
besondere dann, wenn Anhaltspunkte für
bestehende Mängel bekannt werden, die ein
sofortiges Handeln erfordern; das Prüfungs-
intervall nach Satz 1 bleibt hiervon unbe-
rührt.

§ 7

Inkrafttreten, Außerkrafttreten

Diese Verordnung tritt am 1. Januar 2020
in Kraft. Sie tritt mit Ablauf des 31. Dezem-
ber 2026 außer Kraft.

Wiesbaden, den 17. Dezember 2019

D e r  H e s s i s c h e  M i n i s t e r  
d e s  I n n e r n  u n d  f ü r  Sp o r t  

B e u t h

A. Anlagen und Räume besonderer Art
oder Nutzung

1. Gebäude von mehr als 22 m Höhe im
Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 2 der Hessi-
schen Bauordnung,

2. Bauliche Anlagen mit mehr als 30 m
Höhe über der Geländeoberfläche im
Mittel und eigener Löschwasserversor-
gung für den Objektschutz,

3. Gebäude mit mehr als 1 600 m2 Grund-
fläche des Geschosses mit der größten
Ausdehnung, ausgenommen Wohnge-
bäude,

4. Verkaufsstätten nach der Hessischen
Verwaltungsvorschrift Technische Bau-
bestimmungen vom 13. Juni 2018
(StAnz. S. 831) Anhang 23 – § 1 der
Hessischen Richtlinien über den Bau
und Betrieb von Verkaufsstätten – nach
§ 90 Abs. 1 der Hessischen Bauord-
nung, deren Verkaufsräume und Laden-
straßen mehr als 2 000 m² Grundfläche
haben,

5. Büro- und Verwaltungsgebäude mit
mehr als 3 000 m² Grundfläche,

6. Versammlungsstätten nach der Hessi-
schen Verwaltungsvorschrift Technische
Baubestimmungen Anhang 24 – § 1 der
Hessischen Richtlinie über den Bau
und Betrieb von Versammlungsstätten
– nach § 90 Abs. 1 der Hessischen
Bauordnung

a) mit Versammlungsräumen, die ins-
gesamt mehr als 200 Besucher fas-
sen, wenn diese Versammlungs-
räume gemeinsame Rettungswege
haben,

b) im Freien mit Szenenflächen sowie
Freisportanlagen jeweils mit Tribü-
nen, die keine Fliegenden Bauten

Anlage 1 (zu § 1)

sind, und insgesamt mehr als 1 000
Besucher fassen,

7. Gebäude mit Nutzungseinheiten zum
Zwecke der Pflege oder Betreuung von
Personen mit Pflegebedürftigkeit oder
Behinderung, deren Selbstrettungsfä-
higkeit eingeschränkt ist, wenn Nut-
zungseinheiten

a) einzeln für mehr als sechs Perso-
nen bestimmt sind,

b) für Personen mit Intensivpflegebe-
darf bestimmt sind oder

c) einen gemeinsamen Rettungsweg
haben und für insgesamt mehr als
zwölf Personen bestimmt sind,

8. Krankenhäuser,

9. sonstige Einrichtungen zur Unterbrin-
gung von Personen,

10. Tageseinrichtungen

a) für Kinder mit dem Aufenthalt von
Kindern dienenden Räumen außer-
halb des Erdgeschosses oder mit
mehr als 40 Plätzen,

b) für sonstige Personen, deren
Selbstrettungsfähigkeiten einge-
schränkt sind,

11. a) Schank- und Speisegaststätten mit
insgesamt mehr als 120 m² Grund-
fläche der Gasträume oder mit
nicht im Erdgeschoss liegenden
Gasträumen von insgesamt mehr
als 70 m² Grundfläche,

b) Beherbergungsbetriebe nach der
Hessischen Verwaltungsvorschrift
Technische Baubestimmungen An-
hang 22 – § 1 der Hessischen 
Beherbergungsstätten-Richtlinie –
nach § 90 Abs. 1 der Hessischen
Bauordnung mit mehr als 30 Gast-
betten (Schlafplätzen),
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c) Spielhallen mit mehr als 150 m²
Grundfläche,

12. Schulen nach der Hessischen Verwal-
tungsvorschrift Technische Baubestim-
mungen Anhang 25 – Nr. 1 der Muster-
Richtlinie über bauaufsichtliche Anfor-
derungen an Schulen – nach § 90 
Abs. 1 der Hessischen Bauordnung
Hochschulen und ähnliche Einrichtungen,

13. Garagen nach § 1 Abs. 8 Nr. 3 der Ga-
ragenverordnung vom 17. November
2014 (GVBl. S. 286),

14. Fliegende Bauten, soweit sie einer Aus-
führungsgenehmigung bedürfen,

15. Zelt-, Camping- und Wochenendplätze,

16. Freizeit- und Vergnügungsparks,

17. Regallager mit einer Oberkante Lager-
guthöhe von mehr als 7,50 m,

18. Sonstige bauliche Anlagen oder Räu-
me, durch deren besondere Art oder
Nutzung die sie nutzenden Personen
oder die Allgemeinheit in vergleichbarer
Weise gefährdet oder unzumutbar be-
nachteiligt oder belästigt werden kön-
nen, oder wertvolles Kulturgut gefähr-
det wird, insbesondere Spezifische Ge-
werbe-, Industrie- oder Infrastrukturob-
jekte, wie

a) Bauliche Anlagen, deren Nutzung
durch Umgang mit oder Lagerung
von Stoffen mit Explosions- oder er-
höhter Brandgefahr verbunden ist,
mit Ausnahme von Tankstellen,

b) Betriebe zur Herstellung, Lagerung,
Verarbeitung oder Abfüllung chemi-
scher oder pharmazeutischer Stof-
fe, toxische Stoffe oder Kunststoffe
mit Ausnahme von Apotheken und
Drogerien,

c) Betriebe der Holzverarbeitung und
Betriebe der Textil- oder Papierver-
arbeitung oder Mühlenbetriebe mit
jeweils mehr als 800 m2 Nutzfläche,

d) Bauliche Anlagen, die der Geneh-
migungspflicht nach den §§ 10 und

12 des Strahlenschutzgesetzes
vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1966), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 20. November 2019
(BGBl. I S. 1626), unterliegen und
der Gefahrengruppe IIA nach Kap.
2.1 der Feuerwehr-Dienst vor schrift
500 zuzuordnen sind,

e) Gentechnische Anlagen der Sicher-
heitsstufe 2 bis 4 nach dem § 7 des
Gentechnikgesetzes in der Fas-
sung der Bekanntmachung vom 
16. Dezember 1993 (BGBl. I 
S. 2066), zuletzt geändert durch
Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I
S. 2421), oder biotechnische Ein-
richtungen der Risikogruppen 2 bis
4 nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 der
Biostoffverordnung vom 15. Juli
2013 (BGBl. I S. 2514), zuletzt ge-
ändert durch Gesetz vom 29. März
2017 (BGBl. I S. 626),

f) Betriebsbereiche nach § 2 Nr. 1 bis
3 der Störfall-Verordnung in der
Fassung der Bekanntmachung vom
15. März 2017 (BGBl. I S. 483), zu-
letzt geändert durch Verordnung
vom 8. Dezember 2017 (BGBl. I 
S. 3882),

g) Tunnelanlagen für den öffentlichen
Verkehr mit mehr als 1 000 m Län-
ge,

h) Unterirdische Verkehrsanlagen,

i) Bauliche Anlagen der Landwirt-
schaft, mit eigener Löschwasser-
versorgung für den Objektschutz
mit Ausnahme angeschlossener
Wohngebäude,

j) Abfallverbrennungsanlagen nach 
§ 1 der Verordnung über die Ver-
brennung und die Mitverbrennung
von Abfällen vom 2. Mai 2013
(BGBl. I S. 1021, 1044, 3754).

B. Objekte, die unter A. nicht aufgeführt
sind und deren Art oder Nutzung mit
vergleichbaren Gefahren verbunden
ist.

Prüfumfang

1. Löschwasserversorgung und Ein-
richtungen zur Löschwasserversor-
gung

a) Sicherstellung des Löschwasserbe-
darfs,

b) Hydranten:

aa) Beschilderung,

bb) Zugänglichkeit,

cc) Wartungsnachweis bei Objekt-
schutzversorgung,

c) unabhängige Löschwasserversor-
gung:

aa) Beschilderung,

bb) Zugänglichkeit,

cc) Sauganschluss,

dd) Wartungsnachweis bei Objekt-
schutzversorgung,

2. Zugänglichkeiten für die Feuerwehr

a) Hausnummerierung,

b) Durchgänge, Zufahrten, Bewegungs-
flächen,

c) Beschilderung,

d) Zugangsmöglichkeiten,

e) bei Brandmeldeanlagen: Feuerwehr-
schlüsseldepot einschließlich Frei-
schaltelement,

f) Feuerwehr- und Objektschließung,

Anlage 2 (zu § 3 Abs. 1):
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3. Rettungswege / Angriffswege der
Feuerwehr

a) Bauliche Rettungswege:

aa) Kennzeichnung,

bb) Nutzbarkeit,

b) Rettungswege mittels Rettungsgerä-
ten der Feuerwehr:

aa) Anleiterbarkeit,

bb) Nutzbarkeit,

cc) Aufstellfläche für Rettungsgerä-
te der Feuerwehr,

c) Absturzgefahr für Einsatzkräfte (im
Einsatz nicht erkennbar),

d) automatische Schiebetüren und -tore
im Verlauf von Rettungswegen,

e) Elektrische Verriegelungen von Tü-
ren in Rettungswegen:

aa) Zugänglichkeit für Feuerwehr,

bb) Funktionsfähigkeit,

cc) Nutzbarkeit,

f) Feuerwehraufzug,

g) Ausführung der Brandfallsteuerung
von Aufzügen,

4. Lagerungen

a) Ausfall von Rettungswegen durch
Lagerungen,

b) unsachgemäße Ablage brennbarer
Materialien im Freien,

c) bei Freilager: Löschwasserversor-
gung und Löschwasserrückhaltung,

5. Brandgefahren durch Nutzung

a) Augenscheinliche unzulässige Erhö-
hung der Brandlast,

b) Gefahrstoffe,

c) Brandschutz an zum Zeitpunkt der
Gefahrenverhütungsschau befindli-
chen Baustellen,

6. Löschwasserrückhaltung

a) Erforderlich / vorhanden / ausrei-
chend / funktionsfähig,

b) Bedienbarkeit,

7. Brandbekämpfungsanlagen und -ein-
richtungen

a) Feuerlöscher,

b) Feuerlöschleitungen:

aa) Wandhydranten,

bb) Trockene Steigleitungen,

cc) Löschwasser-Einspeisevorrich-
tungen,

c) halbstationäre Löschanlagen,

d) automatische Löschanlagen:

aa) Zugang Löschzentrale,

bb) Gefährdung durch Löschgase,

e) Einsichtnahme in Prüfberichte, falls
erforderlich,

8. Sicherheitstechnische Einrichtungen
und Anlagen

a) Steuerungsmatrix für sicherheits-
technische Einrichtungen und Anla-
gen erforderlich und nachvollziehbar,

b) Rauchableitungsöffnungen und na-
türliche Rauchabzugsanlagen:

aa) Verschlüsse von Rauchablei-
tungsöffnungen / Fenster,

bb) natürliche Rauchabzugsgeräte /
Rauchabzugsanlagen,

cc) Zuluftöffnungen,

c) Maschinelle Rauchabzugsanlagen:

aa) Bedienstellen,

bb) Zuluftführung,

d) Druckbelüftungsanlagen:

aa) Bedienstellen,

bb) Zuluftführung,

e) Brandmelde- und Gefahrenmeldean-
lagen:

aa) bei Brandmeldezentrale, Feuer-
wehrinformationszentrale: Be-
schilderung,

bb) Feuerwehrbedienfeld, Feuer-
wehr-Anzeigetableau,

cc) Feuerwehr-Laufkarten (Stich-
proben),

dd) Auslösung Gefahrenmeldeanla-
ge,

f) Einsichtnahme in Prüfberichte, falls
erforderlich,

9. Kommunikation für die Feuerwehr

a) Objektfunkversorgung,

b) Sprechverbindung von Löschzentra-
le zur Brandmeldezentrale, Feuer-
wehrinformationszentrale,

c) Abschaltmöglichkeit Gefahrenmelde-
anlage,

d) Einsichtnahme in Prüfberichte, falls
erforderlich,

10. Betriebliche Brandschutzmaßnahmen

a) Brandschutzordnung,

b) Feuerwehrpläne,

c) Brandschutzorganisation,

d) Flucht-und Rettungspläne,

e) Evakuierungspläne bei Störfallbetrie-
ben,

11. Einsatzplanung der Feuerwehr

a) Datenversorgung Leitstelle,

b) Aktualität Feuerwehr-Einsatzplan,

c) Alarm- und Ausrückeordnung.
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Anlage 3 (zu § 3 Abs. 5):

Formular zur statistischen Erfassung der Gefahrenverhütungsschauen

Statistische Erfassung der Gefahrenverhütungsschauen 

Jahr: 
Brandschutzdienststelle: 
Name des Sachbearbeiters: 

Gefahrenverhütungsschau (GVS) 

hauptberuflich: 
davon bei der Bauaufsichtsbehörde: 
ehrenamtlich: 

Tätigkeiten 

Ziffer Art der Objekte Objekte insg. GVS Nachschau 

A. Anlagen und Räume besonderer Art und Nutzung 

1. Gebäude von mehr als 22 m Höhe im Sinne des § 2 Abs. 4 Satz 2 der Hessischen Bauordnung 

2. 
Bauliche Anlagen mit mehr als 30 m Höhe über der Geländeoberfläche im Mittel und eigener Löschwasserversorgung für den 
Objektschutz 

3. Gebäude mit mehr als 1 600 m ² Grundfläche des Geschosses mit der größten Ausdehnung, ausgenommen Wohngebäude 

4. 
Verkaufsstätten nach der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen  vom 13. Juni 2018 (StAnz. S. 831) 
Anhang 23 – § 1 der Hessischen Richtlinien über den Bau und Betrieb von Verkaufsstätten – nach § 90 Abs . 1 der Hessischen 
Bauordnung, deren Verkaufsräume und Ladenstraßen mehr als 2 000 m ² Grundfläche haben 

5. Büro- und Verwaltungsgebäude mit mehr als 3 000 m ² Grundfläche 

6.a) 

Versammlungsstätten nach der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Anhang 24 – § 1 der Hessischen 
Richtlinie über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten – nach § 90 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung mit 
Versammlungsräumen, die insgesamt mehr als 200 Besucher fassen, wenn diese Versammlungsräume gemeinsame 
Rettungswege haben 

6.b) 

Versammlungsstätten nach der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Anhang 24 – § 1 der Hessischen 
Richtlinie über den Bau und Betrieb von Versammlungsstätten – nach § 90 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung im Freien mit 
Szenenflächen sowie Freisportanlagen jeweils mit Tribünen, die keine Fliegenden Bauten sind, und insgesamt mehr als 1 000 
Besucher fass en 

7.a) 
Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, 
deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn Nutzungseinheiten einzeln für mehr als sechs Personen bestimmt sind. 

7.b) 
Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, 
deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn Nutzungseinheiten für Personen mit Intensivpflegebedarf bestimmt sind 

7.c) 
Gebäude mit Nutzungseinheiten zum Zwecke der Pflege oder Betreuung von Personen mit Pflegebedürftigkeit oder Behinderung, 
deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt ist, wenn Nutzungseinheiten einen gemeinsamen Rettungsweg haben und für 
insgesamt mehr als zwölf Personen bestimmt sind 

8. Krankenhäuser 

9. sonstige Einrichtungen zur Unterbringung von Personen 

10.a) 
Tageseinrichtungen für Kinder mit dem Aufenthalt von Kindern dienenden Räum en außerhalb des Erdgeschosses oder mit mehr als 40 
Plätzen 

10.b) Tageseinrichtungen für sonstige Personen, deren Selbstrettungsfähigkeit eingeschränkt sind 

11.a) 
Schank- und Speisegaststätten mit insgesamt m ehr als 120 m ² Grundfläche der Gasträume oder mit nicht im Erdgeschoss 
liegenden Gasträumen von insgesamt mehr als 70 m ² Grundfläche 

11.b) 
Beherbergungsbetriebe nach der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Anhang 22 – § 1 der Hessischen 
Beherbergungsstätten-Richtlinie – nach § 90 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung mit mehr als 30 Gastbetten (Schlafplätzen) 

11.c) Spielhallen mit m ehr als 150 m ² Grundfläche 

12. 
Schulen nach der Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen Anhang 25 – Nr. 1 der Muster-Richtlinie über 
bauaufsichtliche Anforderungen an Schulen – nach § 90 Abs. 1 der Hessischen Bauordnung Hochschulen und ähnliche 
Einrichtungen 

13. Garagen nach § 1 Abs. 8 Nr. 3 der Garagenverordnung vom 17. November 2014 (GVBl. S. 286), 

14. Fliegende Bauten, soweit sie einer Ausführungsgenehmigung bedürfen 

15. Zelt-, Camping- und Wochenendplätze 

16. Freizeit- und Vergnügungsparks 

17. Regallager mit einer Oberkante Lagerguthöhe von mehr als 7,50 m 

18. 
Sonstige bauliche Anlagen oder Räume, durch deren besondere Art oder Nutzung die sie nutzende Personen oder die Allgemeinheit in 
vergleichbarer Weise gefährdet oder unzumutbar benachteiligt oder belästigt werden, oder wertvolles Kulturgut gefährdet wird, 
insbesondere spezifizische Gewerbe-, Industrie- oder Infrastrukturobjekte, wie 

a) 
Bauliche Anlagen, deren Nutzung durch Umgang mit oder Lagerung von Stoffen mit Explosions- oder erhöhter Brandgefahr verbunden 
ist, mit Ausnahme von Tankstellen 

b) 
Betriebe zur Herstellung, Lagerung, Verarbeitung oder Abfüllung chemischer oder pharmazeutischer Stoffe, toxische Stoffe oder 
Kunststoffe mit Ausnahme von Apotheken und Drogerien 

c) 
Betriebe der Holzverarbeitung und Betriebe der Textil- oder Papierverarbeitung oder Mühlenbetriebe mit jeweils mehr als 800 m ² 
Nutzfläche 

d) 
Bauliche Anlagen, die der Genehmigungspflicht nach den §§ 10 und 12 des Strahlenschutzgesetzes vom 27. Juni 2017 (BGBl. I 
S. 1966), zuletzt geändert durch Gesetz vom 20. November 2019 (BGBl. I S. 1626), unterliegen und der Gefahrengruppe IIA nach Kap. 
2.1 der Feuerwehr-Dienstvorschrift 500 zuzuordnen sind, 

e) 

Gentechnische Anlagen der Sicherheitsstufe 2 bis 4 nach dem § 7 des Gentechnikgesetzes in der Fassung der Bekanntmachung   vom 
16. Dezember 1993 (BGBl. I S. 2066), zuletzt geändert durch Gesetz vom 17. Juli 2017 (BGBl. I S. 2421), oder biotechnische 
Einrichtungen der Risikogruppen 2 bis 4 nach § 3 Abs. 1 Nr. 2 bis 4 der Biostoffverordnung vom 15. Juli 2013 (BGBl. I S. 2514), zuletzt 
geändert durch Gesetz vom 29. März 2017 (BGBl. I S. 626) 

f) 
Betriebsbereiche nach § 2 Nr. 1 bis 3 der Störfall-Verordnung in der Fassung der Bekanntmachung vom 15. März 2017 (BGBl. I  
S. 483), zuletzt geändert durch Verordnung vom 8. Dezember 2017 (BGBl. I S. 3882) 

g) Tunnelanlagen für den öffentlichen Verkehr mit m ehr als 1 000 m Länge 

h) Unterirdische Verkehrsanlagen 

i) 
Bauliche Anlagen der Landwirtschaft, mit eigener Löschwasserversorgung für den Objektschutz mit Ausnahme angeschlossener 
Wohngebäude 

j) 
Abfallverbrennungsanlagen nach § 1 der Verordnung über die Verbrennung und die Mitverbrennung von Abfällen vom 2. Mai 2013 
(BGBl. I S. 1021, 1044, 3754) 

B. Objekte, die unter A. nicht aufgeführt sind und deren Art oder Nutzung mit vergleichbaren Gefahren verbunden ist. 

0 0 
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Aufgrund der § 2a Abs. 2 und § 3 Satz 2,
jeweils in Verbindung mit § 5 des Lebensmit-
telchemikergesetzes vom 25. August 2011
(GVBl. I S. 395), zuletzt geändert durch Ge-
setz vom 11. Dezember 2019 (GVBl. 
S. 420), verordnet die Ministerin für Umwelt,
Klimaschutz, Landwirtschaft und Verbrau-
cherschutz im Einvernehmen mit der Minis-
terin für Wissenschaft und Kunst:

Artikel 1

Die Lebensmittelchemikerverordnung
vom 30. Juli 2012 (GVBl. S. 246) wird wie
folgt geändert:

1. Die Inhaltsübersicht wird wie folgt geän-
dert:

a) Die Angaben zum Ersten Teil werden
wie folgt gefasst:

„ERSTER TEIL

Ausbildung

§ 1 Hochschulstudium

§ 2 Berufspraktische Ausbildung

§ 2a Auswahlverfahren“

b) Die Angaben zum Fünften und
Sechsten Teil werden wie folgt ge-
fasst:

„FÜNFTER TEIL

Anerkennung und Eignungsprüfung

§ 19 Anerkennung von Prüfungen,
Anrechnung von Studien- und
Prüfungsleistungen

§ 20 Anerkennung ausländischer Be-
rufsqualifikationen

§ 21 Eignungsprüfung

SECHSTER TEIL

Schlussvorschriften

§ 22 Inkrafttreten“

2. § 2 wird wie folgt geändert:

a) Abs. 1 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Während der berufspraktischen
Ausbildung nach § 2 Abs. 1 Satz 1
Nr. 2 des Lebensmittelchemikerge-
setzes in der amtlichen Kontrolle von
Erzeugnissen nach § 2 Abs. 1 des
Lebensmittel- und Futtermittelge-
setzbuchs in der Fassung der Be-
kanntmachung vom 3. Juni 2013
(BGBl. I S. 1426), zuletzt geändert
durch Gesetz vom 24. April 2019
(BGBl. I S. 498), (Lebens- und Fut-
termittel) und von Erzeugnissen im
Sinne des Tabakerzeugnisgesetzes

vom 4. April 2016 (BGBl. I S. 569),
geändert durch Gesetz vom 29. April
2019 (BGBl. I S. 514), (Tabaker-
zeugnisse) sollen die im Studium er-
worbenen Kenntnisse angewandt
und vertieft sowie zusätzliche Kennt-
nisse vermittelt werden.“

b) Abs. 2 wird wie folgt gefasst:

„Die Bewerbung für die berufsprakti-
sche Ausbildung muss spätestens
zwei Jahre nach dem Bestehen des
zweiten Prüfungsabschnitts bei der
Ausbil dungseinrichtung eingegangen
sein. Die Frist nach Satz 1 verlängert
sich um

1. Zeiten,

a) in denen nach dem 
Mutterschutzgesetz vom
23. Mai 2017 (BGBl. I
S. 1228) oder entspre-
chenden beamtenrechtli-
chen Vorschriften ein Be -
schäf ti gungsverbot be-
stand oder bei Vorliegen
eines Arbeits- oder Dienst -
verhältnisses bestanden
hätte, und

b) für die nach dem Bundes-
elterngeld- und Elternzeit-
gesetz in der Fassung der
Bekanntmachung vom 
27. Januar 2015 (BGBl. I
S. 33), zuletzt ge ändert
durch Gesetz vom 23. Mai
2017 (BGBl. I S. 1228),
oder ent sprechenden be-
amtenrechtlichen Vor-
schriften Elternzeit in An-
spruch ge nommen wurde
oder bei Vorliegen eines
Arbeits- oder Dienstver-
hältnisses hätte in An-
spruch genommen werden
können,

2. Zeiten für eine Promotion auf
dem Gebiet der Lebensmittel-
chemie, Chemie, Biochemie,
Pharmazie oder eines verwand-
ten Studienfachs und

3. Zeiten, in denen die Berufsprak-
tikantin oder der Berufsprakti-
kant aus von ihr oder ihm nicht
zu vertretenden Gründen an der
Aufnahme der berufsprak -
tischen Ausbildung gehindert
war.“

c) Abs. 3 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Die berufspraktische Ausbildung be-
ginnt jeweils zum 1. Dezember eines
Jahres und erfolgt beim Landesbe-
trieb Hessisches Landeslabor als der
mit der amtlichen Kontrolle von Le-
bens- und Futtermitteln sowie Tabak-
erzeugnissen betrauten Untersu-
chungseinrichtung (Ausbildungsein-
richtung).

Verordnung
zur Änderung der Lebensmittelchemikerverordnung*)

Vom 12. Dezember 2019

*) Ändert FFN 355-54
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d) Abs. 6 wird wie folgt geändert:

aa) Satz 1 wird wie folgt geändert:

aaa) Das Wort „sechs“ wird
durch „fünf“ ersetzt.

bbb) In Nr. 4 wird die Angabe
„Kosmetik- oder Futtermit-
telwirtschaft“ durch „Kos-
metik-, Futtermittel- oder
Tabakwirtschaft“ ersetzt.

bb) In Satz 3 werden nach dem
Wort „und“ das Wort „Satz“ ge-
strichen und das Wort „sechs“
durch „fünf“ ersetzt.

3. Nach § 2 wird folgender § 2a eingefügt:

„§ 2a

Auswahlverfahren

(1) Die Zahl der für die berufsprakti-
sche Ausbildung zur Verfügung stehen-
den Ausbildungsplätze richtet sich nach
der Höhe der durch den Haushalt der
Ausbildungseinrichtung bereitgestellten
Haushaltsmittel sowie deren tatsächli-
chen Ausbildungskapazitäten.

(2) Sofern die Zahl der am 1. Okto-
ber eines Jahres der Ausbildungsein-
richtung vorliegenden Bewerbungen um
einen Ausbildungsplatz die Zahl der zur
Verfügung stehenden Ausbildungsplätze
übersteigt, wird ein Auswahlverfahren
durchgeführt. Im Auswahlverfahren wird
eine Bewerbung nur berücksichtigt,
wenn sie zwei Monate vor dem Ausbil-
dungsbeginn bei der Ausbildungsein-
richtung eingegangen ist und ihr

1. ein Lebenslauf,

2. a) ein Identitätsnachweis,

b) ein Nachweis über den bestan-
denen zweiten Prüfungsab-
schnitt und

c) ein Nachweis über die universi-
täre Ausbildung nach § 1,

jeweils in beglaubigter Kopie, sowie

3. gegebenenfalls der Nachweis

a) eines Ausbildungsplatzes in ei-
ner Einrichtung nach § 2 Abs. 6
Satz 1 und

b) über Zeiten nach § 2 Abs. 2
Satz 2

beigefügt sind.

(3) Eine Bewerberin oder ein Bewer-
ber, die oder der sich nach Abs. 2 und 
§ 2 Abs. 2 Satz 1 beworben hat, wird in
eine Rangliste aufgenommen. Dabei bil-
det ihre oder seine im zweiten Prü-
fungsabschnitt erreichte Durchschnitts-
note nach § 5 Abs. 5 ihre oder seine
Rangnote. Nach je zwölf Monaten War-
tezeit verringert sich die Rangnote um
0,3, jedoch auf höchstens 1,0. Dies gilt
nicht im Fall des Abs. 7 Satz 2. Je nied-
riger die Rangnote, desto höher der
Rang.

(4) Die zur Verfügung stehenden
Ausbildungsplätze werden beginnend
ab dem höchsten Rang unter Berück-
sichtigung von Abs. 5 besetzt. Besteht

zwischen Bewerberinnen und Bewer-
bern eine Ranggleichheit, so entschei-
det das Los.

(5) Bewerberinnen und Bewerber,
die zum Kreis der schwerbehinderten
oder diesen gleichgestellten Menschen
im Sinne des Neunten Buches Sozial-
gesetzbuch gehören oder die von
Schwerbehinderung bedroht sind, sind
im Auswahlverfahren bei gleicher Leis-
tung bevorzugt zu berücksichtigen. Ein
entsprechender Nachweis ist mit der
Bewerbung, spätestens bis zum Beginn
des Auswahlverfahrens zu erbringen.

(6) Bewerberinnen und Bewerber,
die nicht binnen zehn Tagen nach Zu-
gang des Ausbildungsplatzangebots ge-
genüber der Ausbildungseinrichtung
dessen Annahme erklären, bleiben un-
berücksichtigt. Die Ausbildungsplätze
werden in diesem Fall weiter nach der
Rangliste angeboten und vergeben.

(7) Bewerberinnen und Bewerber,
die unberücksichtigt geblieben sind,
können bis zum Ablauf des Monats des
angestrebten Ausbildungsbeginns
schriftlich gegenüber der Ausbildungs-
einrichtung die Aufrechterhaltung ihrer
Bewerbung anzeigen; die Zeit bis zum
nächsten Ausbildungsbeginn gilt dann
als Wartezeit im Sinne des Abs. 3 
Satz 3. Im Übrigen ist nur eine erneute
Bewerbung nach Abs. 2 möglich. Hierü-
ber sind die Bewerberinnen und Bewer-
ber im Auswahlverfahren schriftlich zu
belehren.“

4. § 7 Abs. 2 wird wie folgt geändert:

a) In Satz 1 wird das Wort „Personen“
durch die Wörter „weiteren Prüferin-
nen und Prüfern“ ersetzt und die An-
gabe „,als weitere Prüferinnen und
Prüfer“ gestrichen.

b) Satz 2 Nr. 2 wird wie folgt gefasst:

„2. bis zu drei weiteren Prüferinnen
und Prüfern, die staatlich ge-
prüfte Lebensmittelchemikerin-
nen und Lebensmittelchemiker
und in der amtlichen Kontrolle
von Lebens- und Futtermitteln
und Tabakerzeugnissen tätig
oder die in der Praxis oder Aus-
bildung erfahren sind und die
durch die Prüfung festzustellen-
de oder eine gleichwertige Qua-
lifikation besitzen.“

5. § 13 Satz 1 wird wie folgt gefasst:

„Ist ein Prüfling wegen einer Behinde-
rung im Sinne des § 2 Abs. 1 Satz 1 des
Neunten Buches Sozialgesetzbuch oder
einer vorübergehenden Erkrankung
oder gesundheitlichen Beeinträchtigung
bei der Ablegung einer Prüfungsleistung
eingeschränkt, ist ihm ein angemesse-
ner Nachteilsausgleich zu gewähren.“

6. § 16 wird wie folgt geändert:

a) Als neuer Abs. 4 wird eingefügt:

„(4) Nicht bestandene Prüfungs-
leistungen des dritten Prüfungsab-
schnitts nach § 6 Abs. 2 können
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grundsätzlich frühestens nach zwei
Monaten wiederholt werden.“

b) Der bisherige Abs. 4 wird Abs. 5.

7. § 17 Abs. 1 wird wie folgt geändert:

a) Nach Satz 1 wird folgender Satz ein-
gefügt:

„In die Berechnung gehen die Durch-
schnittsnoten des Zweiten und Drit-
ten Prüfungsabschnitts jeweils mit
einer Nachkommastelle ein.“

b) Die bisherigen Sätze 2 und 3 werden
aufgehoben.

8. In § 18 Satz 2 wird die Angabe „12“
durch das Wort „zwölf“ ersetzt.

9. § 19 wird wie folgt geändert:

a) In Abs. 1 werden die Wörter „für den
ersten Prüfungsabschnitt“ gestri-
chen.

b) Abs. 2 wird wie folgt geändert:

aa) Die Wörter „für den zweiten
Prüfungsabschnitt“ werden ge-
strichen.

bb) Folgende Sätze werden ange-
fügt: „Die Abschlussnote eines
Studiengangs Master of Sci-
ence im Fach Lebensmittelche-
mie oder eines Diplomstudien-
gangs im Fach Lebensmittel-
chemie ist hierbei der Note des
zweiten Prüfungsabschnitts
gleichgestellt. Entspricht diese
Note nicht der Notenskala nach
§ 11 Abs. 1, wird sie entspre-
chend umgerechnet.“

10. Die §§ 20 und 21 werden wie folgt ge-
fasst:

„§ 20

Anerkennung ausländischer
Berufsqualifikationen1)

(1) Das Hessische Berufsqualifikati-
onsfeststellungsgesetz vom 12. Dezem-
ber 2012 (GVBl. S. 581), zuletzt geän-
dert durch Gesetz vom 5. Oktober 2017
(GVBl. S. 294), findet für die Anerken-
nung außerhalb der Bundesrepublik er-
worbener Qualifikationen keine Anwen-
dung, soweit in den Abs. 2 bis 5 und 
§ 21 nichts anderes bestimmt ist.

(2) Auf schriftlichen Antrag sind Qua-
lifikationen, die außerhalb der Bundes-
republik Deutschland erworben wurden,
als gleichwertig anzuerkennen, wenn
die Antragstellerin oder der Antragsteller

1. über einen Ausbildungsnachweis in
Form eines Diploms, Prüfungszeug-
nisses oder sonstigen Befähigungs-
nachweises verfügt und der von ei-
ner zuständigen staatlichen Stelle für
den Abschluss einer erfolgreich ab-
solvierten Berufsausbildung ausge-
stellt wird,

2. eine mindestens einjährige Berufser-
fahrung in Vollzeit oder eine entspre-
chend lange Zeit in Teilzeit in den
vergangenen zehn Jahren in der
amtlichen Kontrolle von Lebens- und
Futtermitteln und Tabakerzeugnissen
oder einer entsprechenden Kontroll-
tätigkeit in einem Lebensmittelbe-
trieb oder -laboratorium verfügt und

3. eine nach § 21 Abs. 1 erforderliche
Eignungsprüfung erfolgreich abge-
legt hat.

Der Ausbildungsnachweis nach Satz 1
Nr. 1 muss eine mindestens dreijährige
Hochschulausbildung bescheinigen, die
zu einer Tätigkeit in der amtlichen Kon-
trolle von Lebens- und Futtermitteln und
Tabakerzeugnissen qualifiziert.

(3) Dem Antrag sind beizufügen:

1. die Nachweise über das Vorliegen
der Voraussetzungen nach Abs. 2 im
Original oder in beglaubigter Kopie
und in den Fällen des Abs. 2 Nr. 1
und 2 in Übersetzungen in deutscher
Sprache,

2. eine Erklärung, ob in einem anderen
Bundesland einer Anerkennung be-
reits beantragt und gegebenenfalls
wie über diesen Antrag entschieden
wurde.

§ 12 Abs. 6 des Berufsqualifikationsfest-
stellungsgesetzes gilt entsprechend.

(4) Die zuständige Behörde kann die
Antragstellerin oder den Antragsteller
auffordern, innerhalb einer angemesse-
nen Frist Informationen zu Inhalt und
Dauer der im Ausland absolvierten Be-
rufsausbildung sowie zu sonstigen Be-
rufsqualifikationen vorzulegen, soweit
dies zur Feststellung der Gleichwertig-
keit erforderlich ist.

(5) Über die Anerkennung soll die
zuständige Behörde innerhalb von ei-
nem Monat nach Ablegung der Eig-
nungsprüfung oder der Entscheidung,
dass eine solche nicht erforderlich ist,
entscheiden. Die Entscheidung ist zu
begründen und im Fall der Ablehnung
mit einer Rechtsmittelbelehrung zu ver-
sehen.

§ 21

Eignungsprüfung2)

(1) Soweit die bisherige Ausbildung
der Antragstellerin oder des Antragstel-
lers die Themenbereiche der Prüfungs-
abschnitte nicht abdeckt oder sich im
Sinne des § 9 Abs. 2 Nr. 1 und 2 des
Hessischen Berufsqualifikationsfeststel-
lungsgesetzes wesentlich von diesen
unterscheidet und dies nicht durch
sonstige Befähigungsnachweise oder

1) § 20 dient der Umsetzung der Richtlinie 2013/55/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013
zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerkennung
von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) Nr. 1024/
2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe des Binnen-
markt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) (ABl. EU Nr. L
354 S. 132).

2) § 21 dient der Umsetzung der Richtlinie 2013/55/EU des Euro-
päischen Parlaments und des Rates vom 20. November 2013
zur Änderung der Richtlinie 2005/36/EG über die Anerken-
nung von Berufsqualifikationen und der Verordnung (EU) 
Nr. 1024/2012 über die Verwaltungszusammenarbeit mit Hilfe
des Binnenmarkt-Informationssystems („IMI-Verordnung“) (ABl.
EU Nr. L 354 S. 132).
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nachgewiesene einschlägige Berufser-
fahrung ausgeglichen werden kann, ist
eine Eignungsprüfung erforderlich.

(2) Das vorsitzende Mitglied des Prü-
fungsausschusses des dritten Prüfungs-
abschnitts stellt fest, ob und inwieweit
nach Abs. 1 eine Eignungsprüfung er-
forderlich ist.

(3) Ist eine Eignungsprüfung erfor-
derlich, bestimmt das vorsitzende Mit-
glied des Prüfungsausschusses des
dritten Prüfungsabschnitts die Art, den
Umfang und den Gegenstand der zu er-
bringenden Prüfungsleistungen und den
Prüfungstermin und teilt dies der An-
tragstellerin oder dem Antragsteller
schriftlich mit. Die zu erbringenden Prü-
fungsleistungen sollen denjenigen des

zweiten und dritten Prüfungsabschnitts
entsprechen. Die Feststellung nach Abs.
2 und gegebenenfalls die Festlegungen
nach Satz 1 sollen binnen zwei Mona-
ten nach Vorliegen der vollständigen
Antragsunterlagen getroffen werden.“

11. Der bisherige § 22 wird aufgehoben.

12. Der bisherige § 23 wird § 22 und wie
folgt geändert:

In Satz 2 wird die Angabe „2019“ durch
die Angabe „2026“ ersetzt.

Artikel 2

Inkrafttreten

Diese Verordnung tritt am Tag nach der
Verkündung in Kraft.

Wiesbaden, den 12. Dezember 2019

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n  
f ü r  U m w e l t ,  K l i m a s c h u t z ,  L a n d w i r t s c h a f t  u n d  Ve r b r a u c h e r s c h u t z

H i n z

D i e  H e s s i s c h e  M i n i s t e r i n
f ü r  W i s s e n s c h a f t  u n d  K u n s t

D o r n - R a n c k e
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